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Bekanntmachung der Stadt Geldern 
 
 

A. Bekanntmachung des Beschlusses 
des Lärmaktionsplans der Stufe III 

 
B. Hinweise 
 
C. Bekanntmachungsanordnung 
 
 
A. Bekanntmachung des Beschlusses 

des Lärmaktionsplans der Stufe III 
 

Durch die EG-Richtlinie 2002/49/EG 
über die Bewertung und Bekämpfung 
von Umgebungslärm sind die EU-Mit-
gliedsstaaten dazu angehalten worden, 
den Umgebungslärm durch eine Lärm-
minderungsplanung zu verringern und - 
soweit möglich - zu verhindern. Die Um-
setzung der Richtlinie erfolgte in 
Deutschland in den §§ 47a-f des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes (BIm-
SchG). 
 
Die Umgebungslärmrichtlinie gibt ein 
mehrstufiges Verfahren zur regelmäßi-
gen Aufstellung und Überprüfung von 
Lärmaktionsplänen vor. Ab 2007 waren 
alle Hauptverkehrsstraßen mit einer 
Verkehrsbelastung über 6 Mio. Kfz/Jahr 
und Hauptschienenstrecken mit mehr 
als 60.000 Zügen/Jahr zu kartieren und 
Lärmaktionspläne zu erstellen (Stufe I). 
Dies erfolgte überwiegend in den Groß-
städten und Ballungsräumen. In der 
zweiten Stufe wurden die Untersu-
chungsinhalte dann auf Hauptverkehrs-
straßen mit einer Verkehrsbelastung 

von über 3 Mio. Kfz/Jahr sowie Hauptei-
senbahnstrecken mit über 30.000 Zü-
gen/Jahr ausgeweitet. Im Rahmen die-
ser Stufe II wurde im Jahr 2015/16 auch 
für die Stadt Geldern ein entsprechen-
der Lärmaktionsplan erstellt. 
 
Die Lärmkartierung wird in NRW durch 
das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz (LANUV) für alle 
Kommunen durchgeführt. Die Ergeb-
nisse der darauf beruhenden Aktions-
planung (Aufgabe der Kommunen) sind 
dem Land NRW zu übermitteln, wel-
ches die Informationen an die EU mel-
det. Sie sind unter www.umgebungs-
laerm.nrw.de einsehbar. Die Kartierung 
der Bahnstrecken des Bundes und die 
Aufstellung von Lärmaktionsplänen für 
den Schienenverkehr wurden an das 
Eisenbahnbundesamt (EBA) übertra-
gen. Die Ergebnisse werden vom EBA 
unter www.eba.bund.de/lap veröffent-
licht. 
 
Alle fünf Jahre sind die Kartierungen zu 
wiederholen und die Lärmaktionspläne 
zu überprüfen und fortzuschreiben bzw. 
bei Bedarf neu aufzustellen. Die Kartie-
rung der Stufe III erfolgte durch das 
Land bereits im Jahr 2017. 
 
In der Stufe III der Lärmaktionsplanung 
durch die Kommunen ist zunächst zu 
prüfen, ob sich relevante Veränderun-
gen den Verkehrslärm betreffend erge-
ben haben und ob bzw. wie die Maß-
nahmen des Lärmaktionsplans bisher 
umgesetzt wurden.  
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Sofern sich keine relevanten Verände-
rungen ergaben, reicht eine Fortschrei-
bung und Aktualisierung des bestehen-
den Lärmaktionsplans; sollten relevante 
Änderungen vorliegen, müsste der Plan 
neu aufgestellt werden. 
 
Der Rat der Stadt Geldern hat in seiner 
Sitzung am 15.12.2022 die während der 
Öffentlichkeitsbeteiligung und der Betei-
ligung der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange eingegange-
nen Stellungnahmen zur Kenntnis ge-
nommen und sich den vorgelegten Ab-
wägungsvorschlägen angeschlossen. 
 
Der Rat der Stadt Geldern hat in seiner 
Sitzung am 15.12.2022 den Lärmakti-
onsplan der Stufe III als strategisches 
Konzept für die Lärmminderung be-
schlossen. 

 

B. Hinweise 
 
B.1. Dienstzeiten 

 
Aufgrund der aktuellen Regelung zur 
Vermeidung persönlicher Kontakte (In-
fektionsschutz) hat die Stadt Geldern 
beschlossen, dass der Zugang zur 
Stadtverwaltung nur noch auf Voran-
meldung während der Öffnungszeiten 
möglich ist. Es besteht die Möglichkeit 
vorgenannte Planung und Anlage wäh-
rend der üblichen Sprechzeiten der 
Stadtverwaltung Geldern sowie außer-
halb dieser Sprechzeiten nach vorheri-
ger telefonischer Vereinbarung unter 
den Telefonnummern 02831-398 (-
330), (-331), (-370), (-372) und (-388) 
einzusehen und sich zu äußern. 
 
Der Beschluss und seine Anlage kön-
nen ebenso im Ratsinformationssystem 
der Stadt Geldern unter wwww.gel-
dern.de abgerufen werden. 

 
 

C. Bekanntmachungsanordnung 
 

Vorstehender Beschluss des Rates der 
Stadt Geldern wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 

 
 
 

 
Geldern, 22.12.2022  
   
 

 
Sven Kaiser 
Bürgermeister 
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A. Bekanntmachung zum Aufstellungs-
beschluss des Bebauungsplanes Nr. 
82 „Kanalweg“ - 1. (vereinf.) Ände-
rung  

 
B. Hinweise 
 
C. Bekanntmachungsanordnung 
 
 
 
A.  
 

 
A. 1 Aufstellungsbeschluss 
 

Der Rat der Stadt Geldern hat in seiner 
Sitzung am 15.12.2022 die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 82 „Kanal-
weg“ - 1. (vereinf.) Änderung beschlos-
sen. Wesentliches Ziel der Planung ist 
die Steuerung von Vergnügungsstätten 
im Geltungsbereich des o.a. Bebau-
ungsplanes. 
 
Das genau Plangebiet zum Bebauungs-
plan Nr. 82 „Kanalweg“ - 1. (vereinf.) 
Änderung wird unter Punkt A.2 abgebil-
det.  

 
 
A. 2. Abgrenzung des Plangebietes des 

Bebauungsplanes Nr. 82 „Kanalweg“ 
- 1. (vereinf.) Änderung  
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B. Hinweise 
 
B.1. Verfahren 

Im vereinfachten Verfahren nach § 13 
BauGB wird von einer Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4, von dem Umweltbe-
richt nach § 2 a, von der Angabe nach 
§ 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten um-
weltbezogener Informationen verfügbar 
sind, sowie von der zusammenfassen-
den Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 
und § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen. 

 
 
 
B.2. Dienstzeiten 

 
Aufgrund der aktuellen Regelung zur 
Vermeidung persönlicher Kontakte (In-
fektionsschutz) hat die Stadt Geldern 
beschlossen, dass der Zugang zur 
Stadtverwaltung nur noch auf Voran-
meldung während der Öffnungszeiten 
möglich ist.  
 

 
 
Es besteht die Möglichkeit vorgenannte 
Planung und Anlagen während der übli-
chen Dienstzeiten der Stadtverwaltung 
Geldern nach vorheriger telefonischer 
Vereinbarung unter den Telefonnum-
mern 02831-398 (-330), (-331), (-370), 
(-372) und (-388) einzusehen und sich 
zu äußern.  
 
Der Beschluss und seine Anlagen kön-
nen ebenso im Ratsinformationssystem 
der Stadt Geldern unter wwww.gel-
dern.de abgerufen werden. 
 
 

C. Bekanntmachungsanordnung 
 

Vorstehender Beschluss zum Bebau-
ungsplan Nr. 82 „Kanalweg“ - 1. (ver-
einf.) Änderung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.  
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Es wird darauf hingewiesen, dass eine 
Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf von sechs Monaten seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmi-

gung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 
 

b) der Aufstellungsbeschluss ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Aufstel-
lungsbeschluss vorher beanstandet 
oder 

 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber der Stadt vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
 

 
Geldern, 22.12.2022    
 
 
 

 
Sven Kaiser 
Bürgermeister 
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A. Bekanntmachung zur Satzung über 

eine Veränderungssperre für den 

Geltungsbereich des Bebauungspla-

nes Nr. 82 „Kanalweg“ - 1. (vereinf.) 

Änderung 

 

B. Hinweise 

 

C. Bekanntmachung 

 

 

 

A. Bekanntmachung zur Satzung über 

eine Veränderungssperre für den 

Geltungsbereich des Bebauungspla-

nes Nr. 82 „Kanalweg“ - 1. (vereinf.) 

Änderung 

 

 

A. 1. Satzungsbeschluss 

 

Der Rat der Stadt Geldern hat in seiner 
Sitzung am 15.12.2022 die Satzung 
über eine Veränderungssperre gemäß § 
14 Baugesetzbuch (BauGB) für den Be-
bauungsplan Nr. 82 „Kanalweg“ - 1. (ver-
einf.) Änderung beschlossen.  
 
Der Geltungsbereich wird gebildet aus 
den Flurstücken 847, 864, 869, 868, 
871, 870, 820, 819, 821, 160, 859, 860, 
851, 347, 348, 157, 156, 737, 670, 733, 
743, 744, 745, 742, 746, 673, 674, 675, 
676, 677, 712, 708, 803, 802, 854, 709, 
710, 167, 168, 689, 632, 631, 823, 855 
und 680 der Gemarkung Veert der Flur 
3 und ist der beigefügten Übersicht un-
ter A. 3 zu entnehmen.  

 

 

A. 2.  Satzung der Stadt Geldern über 
 eine Veränderungssperre gemäß 

§14 Baugesetzbuch (BauGB) für den 
Bereich des künftigen Bebauungs-
planes Nr. 82 „Kanalweg“ - 1. (ver-
einf.) Änderung 
 
Aufgrund der §§ 14 und 16 des Bauge-
setzbuches (BauGB) vom 3. November 
2017 (BGBI. S. 3634), zuletzt geändert  
 
 
 

durch Artikel 11 des Gesetzes vom 8. 
Oktober 2022 (BGBI. I S. 1726) in Ver-
bindung mit §§ 7 und 41 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) in der Fassung vom 
14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) 
und der Bekanntmachungsverordnung 
(Bekanntm. VO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. August 1999 
(GV. NRW. S. 516), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 5. November 
2015 (GV. NRW. S. 741). hat der Rat 
der Stadt Geldern am 15.12.2022 fol-
gende Satzung beschlossen. 
 

§ 1 
Für das in § 2 der Satzung bezeichnete 
Gebiet des künftigen Bebauungsplanes 
Nr. 82 „Kanalweg" - 1. (vereinf.) Ände-
rung (räumlicher Geltungsbereich) be-
steht eine Veränderungssperre. 

 
§ 2 

Der räumliche Geltungsbereich der Ver-
änderungssperre umfasst den Geltungs-
bereich des künftigen Bebauungsplanes 
Nr. 82 „Kanalweg" - 1. (vereinf.) Ände-
rung wie er vom Rat am 15.12.2022 zur 
Aufstellung beschlossen wurde und im 
nachfolgenden Plan dargestellt ist. 

 
 

 
§ 3 

Im räumlichen Geltungsbereich der 
Veränderungssperre dürfen: 
 
1. Vorhaben im Sinne des § 29 

BauGB nicht durchgeführt oder 
bauliche Anlagen nicht beseitigt 
werden; Vorhaben im Sinne des § 
29 BauGB sind: 
 
Vorhaben, die die Errichtung, Ände-
rung oder Nutzungsänderung von 
baulichen Anlagen zum Inhalt ha-
ben und 
 
Aufschüttungen und Abgrabungen 
größeren Umfangs sowie Aus-
schachtungen, Ablagerungen ein-
schließlich Lagerstätten 
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2. erhebliche oder wesentlich wertstei-
gernde Veränderungen von Grund-
stücken und baulichen Anlagen, de-
ren Veränderungen nicht genehmi-
gungs-, zustimmungs- oder anzei-
gepflichtig sind, nicht vorgenom-
men werden. 

 
§ 4 

Wenn überwiegende öffentliche Be-
lange nicht entgegenstehen, kann von 
der Veränderungssperre eine Aus-
nahme gemacht werden. 
 

§ 5 
Vorhaben, die vor Inkrafttreten der Ver-
änderungssperre baurechtlich geneh-
migt worden oder aufgrund eines ande-
ren baurechtlichen Verfahrens zulässig 
sind, Unterhaltungsarbeiten und die 
Fortführung einer bisher ausgeübten 
Nutzung werden von der Verände-
rungssperre nicht berührt. 
 

§ 6 
Diese Satzung tritt am Tage der Be-
kanntmachung in Kraft. Sie tritt nach 
Ablauf von zwei Jahren, vom Tage der 
Bekanntmachung gerechnet, außer 
Kraft. Auf die Zweijahresfrist ist der seit 
der Zustellung der ersten Zurückstel-
lung eines Baugesuchs nach §15 
BauGB abgelaufene Zeitraum anzu-
rechnen. Die Veränderungssperre tritt 
in jedem Fall außer Kraft, sobald und 
soweit der Bebauungsplan für das in § 
2 dieser Satzung genannte Gebiet 
rechtsverbindlich wird. 

 
 

Hinweise 

Eine Verletzung der in § 214 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) bezeichneten 
Verfahrens- oder Formvorschriften ist 
unbeachtlich, wenn sie gemäß § 215 
Baugesetzbuch (BauGB) nicht inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der 
Stadt unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind.   
 
Auf die Vorschriften § 18 Abs. 2 Satz 2 
und 3 BauGB über die fristgemäße Gel-
tendmachung etwaiger Entschädi-

gungsansprüche für entstandene Ver-
mögensnachteile durch diese Satzung 
und über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen bei nicht fristgemä-
ßer Geltendmachung wird hingewiesen. 
Es wird ferner darauf hingewiesen, 
dass eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO. NRW.) beim Zustandekom-
men dieser Satzung nach Ablauf von 
sechs Monaten seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmi-

gung fehlt, 
 
b) dieser Satzungsbeschluss ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gegeben worden, 

 
c) der Bürgermeister hat diesen Sat-

zungsbeschluss vorher bean-
standet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel 

ist gegenüber der Stadt vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
 
Der textliche und zeichnerische Inhalt 
dieser Satzung stimmt mit dem Sat-
zungsbeschluss des Rates der Stadt 
Geldern vom 15.12.2022 überein. 
 
 
 
 
 
Geldern, 22.12.2022 
 

 
 

Sven Kaiser 
Bürgermeister 
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A. 3. Übersicht des Plangebietes zum 

 Bebauungsplan Nr. 82 „Kanalweg“ - 

1. (vereinf.) Änderung und zur Verän-

derungssperre 

   

                

 

 

A.4. Rechtskraft  
 
Die Satzung über eine Veränderungs-
sperre für den Bebauungsplan Nr. 82 
„Kanalweg“ - 1. (vereinf.) Änderung er-
langt am Tage dieser Bekanntmachung 
Rechtskraft.  
 
Die Satzung über eine Veränderungs-
sperre für den Bebauungsplan Nr. 82 
„Kanalweg“ - 1. (vereinf.) Änderung 
kann während der üblichen Sprechzei-
ten der Stadtverwaltung Geldern sowie 
außerhalb dieser Sprechzeiten nach 
vorheriger telefonischer Vereinbarung  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
unter den Telefonnummern 02831-398 
(-330), (-331), (-370), (-372) und (-388) 
unter folgender Beachtung ausgelegt: 
Aufgrund der aktuellen Regelung zur 
Vermeidung persönlicher Kontakte (In-
fektionsschutz) hat die Stadt Geldern 
beschlossen, dass der Zugang zur 
Stadtverwaltung nur noch auf Voranmel-
dung während der Öffnungszeiten mög-
lich ist. Über den Inhalt wird auf Verlan-
gen Auskunft gegeben.  

 
Der Beschluss und seine Anlagen kön-
nen ebenso im Ratsinformationssystem 
der Stadt Geldern unter www.gel-

dern.de abgerufen werden. 
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B. Hinweise 

 

B.1. Hinweise gemäß Baugesetzbuch 
(BauGB) 

 
1) Es wird darauf hingewiesen, dass 

gemäß § 215 Abs. 1 BauGB 
 

a) eine nach § 214 Abs.1 S. 1 Nr. 
1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, 
 

b) eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und 
 

c) nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs 

 
dann beachtlich werden, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Stadt Geldern unter 
Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. 
 

 
2) Gemäß § 18 Abs.3 Satz 2 BauGB 

wird darauf hingewiesen, dass der 
Entschädigungsberechtigte nach § 
18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB eine 
Entschädigung verlangen kann, 
wenn die in den § 18 Abs. 1 Satz 1 
bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind. Er kann die Fällig-
keit des Anspruchs dadurch herbei-
führen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen bean-
tragt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C. Bekanntmachung 

 
C.1. Bestätigung gemäß § 2 Abs. 3 der 

Bekanntmachungsverordnung - Be-
kanntmVO 

 

Gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über 
die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalem Ortsrecht (Bekanntma-
chungsverordnung - BekanntmVO) vom 
26.08.1999 (GV NRW S. 516) in der 
zzt. gültigen Fassung wird hiermit be-
stätigt, dass der vorstehende Beschluss 
über den Erlass der Satzung über die 
Veränderungssperre des Bebauungs-
planes Nr. 82 „Kanalweg“ -  1. (vereinf.) 
Änderung mit dem Satzungsbeschluss 
des Rates der Stadt Geldern vom 
15.12.2022 übereinstimmt und dass 
nach § 2 Abs. 1 und 2 Bekanntma-
chungsverordnung verfahren wurde.  
 
 

Geldern, 22.12.2022 
 
 
 
 
Sven Kaiser 
Bürgermeister 

 
 
 

 

C.2. Bekanntmachungsanordnung 
 

Vorstehender Satzungsbeschluss und 
das Datum der Rechtskraft werden 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass ge-
mäß § 7 Abs. 6 Gemeindeverordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 die Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzun-
gen, sonstiger ortsrechtliche Bestim-
mungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf von sechs Monaten seit ih-
rer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn,  
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e) eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 
 

f) die Satzung, die sonstige ortsrecht-
liche Bestimmung oder der Flä-
chennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekanntge-
macht worden, 
 

g) der Bürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet oder 
 

h) der Form- oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber der Gemeinde vorher 
gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
 
Geldern, 22.12.2022 
 
 
 
 
Sven Kaiser 
Bürgermeister 
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A. Bekanntmachung zum Änderungs-

beschluss der 31. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes „Weseler 
Straße / Am Pannofen“ 

 
B. Hinweise 
 
C. Bekanntmachung  
  
 
 
A. Bekanntmachung zum Änderungs-

beschluss der 31. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes „Weseler 
Straße / Am Pannofen“ 

 
A. 1. Änderungsbeschluss 
 Der Rat der Stadt Geldern hat in der 

Sitzung am 10.09.2020 den Darstellun-
gen der 31. Änderung des Flächennut-
zungsplanes „Weseler Straße / Am 
Pannofen“ zugestimmt und somit die 
Änderung beschlossen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Das Plangebiet wird aus den Flurstü-
cken 119, 120, 244, 246 und 249 der 
Flur 22, der Gemarkung Kapellen gebil-
det. 

 
 
 
A. 2. Genehmigung 
 Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit 

Verfügung vom 09.04.2021, Az.: 
35.02.01.01-25Gel-031-1728 mit Ne-
benbestimmungen die 31. Änderung 
des Flächennutzungsplanes „Weseler 
Straße / Am Pannofen“ gemäß § 6 des 
Baugesetzbuches (BauGB) genehmigt.  
 

 
A. 3. Übersicht über den Geltungsbereich 

der 31. Änderung des Flächennut-
zungsplanes „Weseler Straße / Am 
Pannofen“ 
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A. 4. Wirksamkeit  

 
Gemäß § 6 (5) BauGB wird die 31. Än-
derung des Flächennutzungsplanes 
„Weseler Straße / Am Pannofen“ mit 
der dazugehörigen Begründung am 
Tage dieser Bekanntmachung wirksam. 
Die 31. Änderung des Flächennut-
zungsplanes „Weseler Straße / Am 
Pannofen“ mit der dazugehörigen Be-
gründung und dem Umweltbericht, dem 
artenschutzrechtlichen Fachbeitrag, 
den Ergebnissen zum Thema Schall, 
dem geotechnischen Bericht, dem Alt-
lastengutachten sowie der zusammen-
fassenden Erklärung kann während der 
üblichen Öffnungszeiten der Stadtver-
waltung Geldern nach vorheriger telefo-
nischer Vereinbarung unter den Tele-
fonnummern 02831-398 (-330), (-331), 
(-370), (-372) und (-388) unter folgen-
der Beachtung eingesehen werden: 
Aufgrund der aktuellen Regelung zur 
Vermeidung persönlicher Kontakte (In-
fektionsschutz) hat die Stadt Geldern 
beschlossen, dass der Zugang zur 
Stadtverwaltung nur noch auf Voran-
meldung während der Öffnungszeiten 
möglich ist. Über den Planinhalt wird 
auf Verlangen Auskunft erteilt. 
 
Der Beschluss und seine Anlagen kön-
nen ebenso im Ratsinformationssystem 
der Stadt Geldern unter www.gel-

dern.de abgerufen werden. 
 
 
B. Hinweise 
 
B. 1. Hinweise gemäß Baugesetzbuch 

 (BauGB) 
 

3) Es wird darauf hingewiesen, dass 
gemäß § 215 Abs. 1 BauGB 

 
a) eine nach § 214 Abs.1 S. 1 Nr. 

1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, 
 

b) eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis  

 

 
des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und 
 

c) nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs 

 
dann unbeachtlich werden, wenn 
sie nicht innerhalb von einem Jahr 
seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt 
Geldern unter Darlegung des die 
Verletzung begründeten Sachver-
halts geltend gemacht worden 
sind.  

 
 

 
 
C. Bekanntmachung 
 
C. 1. Bestätigung gemäß § 2 Abs. 3 der 

 Bekanntmachungsverordnung - 
 BekanntmVO 

 
Gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über 
die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalem Ortsrecht (Bekanntma-
chungsverordnung - BekanntmVO) vom 
26. August 1999 (GV NRW S. 516) in 
der zzt. gültigen Fassung wird hiermit 
bestätigt, dass die vorstehende 31. Än-
derung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Geldern „Weseler Straße / Am 
Pannofen“ mit dem Änderungsbe-
schluss des Rates der Stadt Geldern 
vom 10. September 2020 überein-
stimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 
Bekanntmachungsverordnung verfah-
ren wurde.  

 
 
Geldern, 22.12.2022 
 
 
 
 
Sven Kaiser 
Bürgermeister 
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C. 2. Bekanntmachungsanordnung 
 

Vorstehende Beschlüsse und die Wirk-
samkeit der 31. Flächennutzungs-
planänderung und das Datum der 
Rechtskraft werden hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass ge-
mäß § 7 Abs. 6 Gemeindeverordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 die Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzun-
gen, sonstiger ortsrechtliche Bestim-
mungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf von sechs Monaten seit ih-
rer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmi-

gung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 
 

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht-
liche Bestimmung oder der Flä-
chennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekanntge-
macht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber der Gemeinde vorher 
gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 

 
 

Geldern, 22.12.2022 
 
 
 
 
Sven Kaiser 
Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


